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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 18704/J 

des Abgeordneten Mag. Loacker betreffend Stellenbesetzungen in Gesellschaften im 

Eigentum der Sozialversicherungsträger oder des Dachverbands wie folgt: 

Frage 1: 

• Gibt es noch andere juristische Personen im Eigentum von 

Sozialversicherungsträgern oder des Dachverbands, die beispielsweise als GmbH 

organisiert sind? Wenn ja: Welche und in wessen Eigentum stehen diese (bitte 

aufgeschlüsselt nach Gesellschaftsanteilen)? 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden auch die in den allgemeinen Ausführungen der 

parlamentarischen Anfrage genannten Gesellschaften angeführt. Gesellschaften, an denen 

mehrere Sozialversicherungsträger und/oder der Dachverband beteiligt sind, werden 

mehrfach dargestellt. 

Zur zweiten (Teil-)frage betreffend Eigentumsverhältnisse und Gesellschaftsanteile wird auf 

die öffentlich zugänglichen Angaben im Firmenbuch verwiesen.  
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Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)  

o Wiener Dialysezentrum GmbH, FN 291821z 

o Alte Feldapotheke M. Kris KG, FN 70608k  

o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH, FN 305846z 

o GVG Gesundheitsversorgungs-GmbH, FN 528641p  

o EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH (EUROTHERME), FN 102775s  

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV), FN 255932  

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)  

o SVD Büromanagement GmbH, FN 227986z  

o HK-SKA Bad Ischl Betriebs-GmbH, FN: 326579p 

o R-SKA Baden Betriebs-GmbH, FN 293438b 

o Neurologisches Rehabilitationszentrum "Rosenhügel" Errichtungs- und Betriebs-

GmbH, FN 212389m 

o SVS Gesundheitszentrum Betriebs-GmbH, FN 442070d  

o Klinikum Austria Gesundheitsgruppe GmbH, FN 286006y  

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV), FN 255932x  

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)  

o SVD Büromanagement GmbH, FN 227986z 

o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP), FN 305846z  

o Wellcon Gesellschaft für Prävention und Arbeitsmedizin GmbH, FN 167485b  

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV), FN 255932x  

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)  

o Haus B Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, FN 578554s  

o Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. FN 215144p 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA)  

Es bestehen keine Beteiligungen an Gesellschaften bzw. befinden sich keine anderen 

juristischen Personen im Eigentum der PVA. 
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Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) 
 

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV), FN 255932x 

o Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SVC), 

FN 206187t  

o Peering Point BetriebsgmbH (PPG), FN 262659p 

o Sozialversicherungspensionskasse AG (PK), FN 250300p 

o ELGA GmbH (ELGA), FN 338778d 

o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP), FN 305846z 

o HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH, 

FN 522405v  

o Gesundheitsplanungs GmbH, FN 483544w  

Fragen 2 und 3: 

• Welchen Geschäftszweck haben die oben genannten Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (bitte aufgeschlüsselt jeweils nach Gesellschaft)? 

• Wer ist der oder sind die Eigentümer der oben genannten Gesellschaften und welche 

Anteile an der Gesellschaft in Prozent halten diese (bitte aufgeschlüsselt jeweils nach 

Gesellschaft)? 

Auf die öffentlich zugänglichen Angaben und Urkunden im Firmenbuch wird verwiesen 

(Gesellschaftsvertrag, Errichtungserklärung, Satzung). 

Frage 4: 

• Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten in der jeweiligen GmbH, bitte 

aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen (Stichtag 1. Mai 2024)? 

Eine abschließende Aufstellung war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich.  

Angaben erfolgen zu einzelnen Gesellschaften soweit sie rasch verfügbar waren.  

ÖGK 

Die Anzahl der Mitarbeitenden in den Gesellschaften ist nicht bekannt.  

o  IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV): siehe unten unter DVSV. 
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o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP): siehe unten unter 

BVAEB.  

SVS  

o SVD Büromanagement GmbH: Zum Stichtag 1. Mai 2024 waren insgesamt 508 

Personen – davon 268 Frauen und 240 Männer – beschäftigt.  

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV): siehe unten unter DVSV.  

Zu den übrigen Gesellschaften erfolgten keine Angaben.  

BVAEB  

o SVD Büromanagement GmbH: siehe oben unter SVS.  

o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP): Zum Stichtag 1. Mai  

2024 waren 26 Personen beschäftigt (18 Frauen, acht Männer).  

o Wellcon Gesellschaft für Prävention und Arbeitsmedizin GmbH: Zum Stichtag 1. Mai  

2024 waren 99 Personen beschäftigt (82 Frauen, 17 Männer). 

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV): siehe unten unter DVSV.  

AUVA 
 

o Haus B Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH: keine Mitarbeitenden.  

o Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H.: zwei Männer.  

DVSV 

o IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV): Zum Stichtag 1. Mai 2024 sind 246 

Frauen und 567 Männer beschäftigt.  

o Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SVC):  

Zum Stichtag 1. Mai 2024 sind 76 Mitarbeiterinnen und 153 Mitarbeiter beschäftigt  

(Anzahl Personen inkl. Karenzierte, ungeachtet des Ausmaßes der Beschäftigung; 

nicht Vollzeitäquivalente).  

o Peering Point BetriebsgmbH (PPG): Es sind keine Mitarbeitenden beschäftigt.  

o Sozialversicherungspensionskasse AG (PK): Zum Stichtag 1. Mai 2024 sind sechs 

Mitarbeiter beschäftigt (vier Frauen, zwei Männer).  

o ELGA GmbH (ELGA): Stand 1. Mai 2024 sind insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt, 

davon 13 weiblich und 27 männlich (nach Anzahl an Personen, inkl. Karenzen).  

o Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP): siehe oben unter 

BVAEB.  
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o HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH: 

Mitarbeiterstand per 1. Mai 2024: 24 Mitarbeiter (17 VZÄ), davon 15 weiblich und 

neun männlich.  

o Gesundheitsplanungs GmbH: Die Gesellschaft verfügt über keine eigenen 

Mitarbeitenden. Gemäß der in der Generalversammlung beschlossenen Geschäfts- 

und Verfahrensordnung „bedient sich der Geschäftsführer und sein Stellvertreter 

der Ressourcen des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums“.  

Frage 5: 

• Wie viele Mitglieder hat die Geschäftsführung in der jeweiligen GmbH, bitte 

aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen (Stichtag wie oben)? 

Auf die öffentlich zugänglichen Angaben im Firmenbuch wird verwiesen. 

Frage 6: 

• Unterliegen die genannten Gesellschaften der Kontrolle des Rechnungshofes? 

Die Gesellschaften bzw. Töchterunternehmen der Sozialversicherungsträger und des 

Dachverbandes unterliegen als solche nicht der Kontrolle des Rechnungshofes.  

Für die Kontrollbefugnisse des Rechnungshofes im Hinblick auf die Sozialversicherungsträger 

und den Dachverband gilt Art. 126c B-VG bzw. § 20 Rechnungshofgesetz. Demnach ist der 

Rechnungshof befugt, die Gebarung der Träger der Sozialversicherung zu überprüfen.  

Angemerkt wird, dass eine Einbindung der Gesellschaften in Rechnungshofprüfungen mittelbar 

durch die Kontrolle der Sozialversicherungsträger und des Dachverbandes in ihrer Rolle als 

Eigentümer erfolgt.  

Der unmittelbaren Rechnungshofkontrolle und somit den Bestimmungen des 

Stellenbesetzungsgesetzes unterliegen nur jene Gesellschaften der Sozialversicherungsträger 

und des Dachverbandes, an denen auch der Bund und die Länder entsprechend den 

(verfassungs-)gesetzlichen Vorgaben beteiligt sind (Art. 126b B-VG und Art. 127 B-VG bzw. § 12 

und § 15 Rechnungshofgesetz).  
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Davon unberührt bleiben die Aufsichtsbefugnisse des BMSGPK (§ 448 ASVG), die Kontrolle 

durch allenfalls bestehe Aufsichtsräte in den Gesellschaften sowie die Innenrevisionen der 

Sozialversicherungsträger und des Dachverbandes. 

Die ELGA GmbH unterliegt der Kontrolle des Rechnungshofes. Der Bund, die Länder und der 

Dachverband der Sozialversicherungsträger sind jeweils Dritteleigentümer der ELGA GmbH. 

Frage 7: 

• Wann und in welchen Medien wurde die Geschäftsführung für die IT-SV GmbH 

ausgeschrieben? Bitte um Übermittlung der Ausschreibung. 

Die Bestellung der beiden Geschäftsführer:innen der ITSV läuft – entgegen den Ausführungen 

im Text der parlamentarischen Anfrage – nicht mit Dezember 2024 aus. Vielmehr ist die 

Bestellung der Geschäftsführung der ITSV GmbH nach Durchführung einer Ausschreibung 2004 

auf Basis eines Gesellschafterbeschlusses (22 Gesellschafter und 3 Aufsichtsbehörden) 

unbefristet erfolgt. Ergänzend wurden befristete Dienstverträge abgeschlossen bzw. – aufgrund 

nachweislich dokumentierter erfolgreicher Tätigkeit – befristet verlängert. 

Frage 8: 

• Wann und in welchen Medien wurde die Geschäftsführung für die SVD GmbH 

ausgeschrieben? Bitte um Übermittlung der Ausschreibung. 

Die Ausschreibung erfolgte am 20. April 2024 über die elektronische Verlautbarungs- und 

Informationsplattform des Bundes. Sie ist unter https://www.evi.gv.at/b/pi/bl2-vn9 abrufbar. 

Die Ausschreibung wurde auch in einer österreichischen Tageszeitung inseriert.  

Die Ausschreibung erfolgte über ein unabhängiges externes Personalberatungsunternehmen 

im Auftrag der Generalversammlung der SVD Büromanagement GmbH. 

Frage 9: 

• Mit welchem Datum ist die Geschäftsführung der SVD GmbH neu zu besetzen (§ 2 

Abs. 2 Stellenbesetzungsgesetz)? 
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Die Funktion des ausgeschiedenen Geschäftsführers der SVD Büromanagement GmbH ist 

gemäß Ausschreibung zum ehest möglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

Frage 10: 

• Wann wurden die Geschäftsführungspositionen der anderen in der Begründung 

sowie in der Antwort zu Frage 1 genannten Gesellschaften zuletzt so ausgeschrieben, 

dass die Ausschreibung den Anforderungen des Stellenbesetzungsgesetzes 

entsprach? 

Auf die Ausführungen zu den Fragen 6, 8 und 9 wird verwiesen. Ausschreibungen werden bei 

vielen Gesellschaften durchgeführt, eine abschließende Darstellung ist an dieser Stelle nicht 

möglich.  

Beispielhaft können im Bereich der AUVA die Haus B Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft 

mbH (Ausschreibung 2022) sowie die Allgemeine Unfallversicherungsbetriebsgesellschaft 

m.b.H. (Ausschreibung 2023) genannt werden. 

Die Geschäftsführungspositionen für die beiden Geschäftsführer:innen (technisch und 

kaufmännisch) der ELGA GmbH (ELGA) wurden am 16. April 2022 im Amtsblatt der Wiener 

Zeitung, Ausgabe 074, veröffentlicht.  

Die HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH wurde 2020 

gegründet (operativ ab 1. März 2020). Es erfolgte daher erstmalig eine Ausschreibung Mitte 

2019, mit Bestellung der Geschäftsführung per 1. März 2020 (bis 28. Februar 2025).  

Ergänzend wird angemerkt, dass die Ausschreibungen teilweise von den jeweiligen 

Gesellschaften selbst vorgenommen werden. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass eine 

Geschäftsführungstätigkeit zum Teil von den betreffenden Personen im Rahmen ihres mit den 

Gesellschaftern bestehenden Dienstverhältnisses ohne gesonderte Entlohnung erbracht wird.  

Eine Ausschreibung der Geschäftsführungspositionen (Geschäftsführer bzw. die beiden 

Stellvertreter) der Gesundheitsplanungs GmbH wurde im Einvernehmen aller Gesellschafter 

(Bund, Dachverband und die neun Bundesländer) bislang unterlassen. Da die Gesellschaft 

lediglich über ein Bankkonto mit der Stammeinlage verfügt und keinerlei geschäftliche Ein- und 

Ausgänge verzeichnet sowie gemäß Gesellschaftsvertrag „einziger Gegenstand des nicht auf 

Gewinn ausgerichteten und dem Allgemeininteresse dienenden Unternehmens (…) die 

Erlassung von Verordnungen gemäß § 23 G-ZG“ ist, wird davon ausgegangen, dass keine 
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„Unternehmung“ iSd Art. 126b Abs. 2 B-VG sowie § 1 Stellenbesetzungsgesetz vorliegt. Zudem 

ist in § 23 Abs. 3 G-ZG die Unentgeltlichkeit der Geschäftsführungstätigkeit gesetzlich 

vorgesehen. 

Frage 11: 

• Wie viele Bewerber und wie viele Bewerberinnen gab/gibt es für die 

Geschäftsführung der IT-SV GmbH? 

Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen. 

Frage 12: 

• Wie viele Bewerber und wie viele Bewerberinnen gab/gibt es für die 

Geschäftsführung der SVD GmbH? 

Aufgrund des noch laufenden Besetzungsverfahrens kann dazu aktuell keine Auskunft gegeben 

werden. 

Im Zuge der Objektivierung der Stellenbesetzung wurde von der Generalversammlung der SVD 

Büromanagement GmbH das oben genannte externe Personalberatungsunternehmen mit der 

Evaluierung und Erstellung eines Besetzungsvorschlages beauftragt. 

Frage 13: 

• Wann findet die Generalversammlung der SVD GmbH statt, in der über die 

Bestellung des Nachfolgers von Mag. Dr. Franz L. entschieden wird? 

Die Entscheidung wird planmäßig in der nächsten Generalversammlung der SVD 

Büromanagement GmbH getroffen werden. 
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Frage 14: 

• Welche Schritte setzen Sie in Ihrer Aufsichtsfunktion, sollte sich herausstellen, dass 

die Geschäftsführerpositionen in diesen Gesellschaften am Stellenbesetzungsgesetz 

vorbei besetzt wurden? 

Im Rahmen meiner Funktion als Aufsichtsbehörde achte ich stets auf die Einhaltung der 

entsprechenden Rechtsvorschriften. Weitere rechtliche Schritte sind jeweils im Einzelfall zu 

beurteilen und zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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